
707 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates IX. GP. 

Bericht 

des" Justizausschusses 

über die Regierungsvorlage (663 der Bei
IageiI):· Buh'desgesetz,'- betreffend' die . Be
sorgung gerichtlicher Geschäfte durch Rechts-

. "." pfleget (ReChtspflegergesetz). 

Dieseit mehr ~i~d;eijahrzehnten bestehende 
EinnChthng~:dbr'Rechts,pfleger'kann für die Auf
rechterhaltung eines ordnungsgemäßen und 
raschen 'Geschäftsbetriebes· der' Gerichte nicht 
mehr' entbehrt wer~en>Da' nUn gegen die in 
den bestehenden Vorschriften enthaltene Rege~ 
lung der Tätigkeit des Rechtspflegers in den 
letzten Ja.hren wiederholt v.erfassungsrechtliche 
Bedenken erhoben wurden, hat· die Bundes
regierung dem Nationalrat den Entwurf eines 
Bundesverfassungsgesetzes, mit dem das Bundes~ 
Verfassungsgesetz in der Fassung von 1929 neuer
lich abgeändert wird (655 der Beilagen zu den 
stenographischen ~rotokollen des Nationalrates 
IX. GP.), vorgelegt, in dem für die Einrichtung 
des erweiterten Wirkungskreises der gerichtlichen 
Geschäftsstelle und damit für die Funktion des 
Rechtspflegers eine verfas5ungsrechtlich einwand
freie Grundlage geschaffen werden soll. 

Der der Ausschußberatung zugrunde gelegene 
Entwurf eines Rechtspflegergesetzes verfolgt den 
Zweck, auf einer verfassungsrechtlich einwand
freien Basis die derzeit in zahlreichen Rechts
vorschriften verstreute Regelung der Stellung des 
Rechtspflegers im Gerichtsbetrieb, seines Wir~ 
kungskreises und seiner Ausbildung zusammen
zufassen. Darüber hinaus dient der Entwurf dem 
Ziel, den Wirkungskreis des Rechtspflegers inner
halb des verfassungsgesetzlichen Rahmens zu er
weitern. 

Chaloupek 
Berichterstatter 

Die §§ 1 bis 13 behandeln die Stellung, die dem 
Rechtspfleger als Organ der Gerichtsbarkeit im 
Gerichtsbetrieb zukommt . 

In den §§ 14 bis 20 ist der Wirkungskreis des 
Rechtspflegers geregelt . 

. Die Vorschriften über die Ausbildung zum 
Rechtspfleger sind in den §§ 21 bis 42 enthalten. 

Die §§ 43 bis 48 haben die übergangs-und 
Schluß bestimmungen zum Inhalt. 

Hinsichtlich der einzelnen Bestimmungen kann 
auf die Erläuternden Bemerkungen der Regie
rungsvorlage v,erwiesen werden. 

Der Justizausschuß hat die Regierungsvorlage 
in seiner Sitzung am 19. Juni 1962 beraten und 
nach einer Debatte, in der außer dem Beridlt
erstatter die Abgeordneten Dr. Ku m rn e r, 
Dr. H e t z ,e n aue r ~nd Z e i ll i n g ,e r sowie 
der Bundesminister für Justiz Dr. B rod a das 
Wort el'griffen, mit einigen Abänderungen ein
stimmig angenommen. Die Abänderungen er~ 
folgten aus stilistischen Gründen, wobei das 
Gutachten das Konsulenten Dr.' Eie h I er 
verwertet wurde. Weiters nahm der Ausschuß im 
Text der Regierungsvorlage eine Druckfehler
berichtigung vor. 

Der Justizausschuß stellt somit denA n trag, 
der Nationalrat wolle dem von der Bundes
regierung vorgelegten Gesetzentwurf (663 der 
Beilagen) mit den a n g e s chi 0 s sen e n A b
änderungen die verfassungsmäßige Zustim~ 
mung erteilen. 

Wien, im 19. Juni 1962 

Dr. Hofeneder 
Obmann 

). 
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Abänderungen 
zum Gesetzentwurf in 663 der Beilagen 

L Im. § 10 Abs. 1 ist das Wort "Wirkungs-' 
bereich" durch das Wort "Wirkungskreis" zu 
ersetzen .. (D r u,c k feh I erb e r ich t i gun g.) 

2. In den §§ 15 Abs. 1 Z. 2 und 16 Abs·; 1 
Z. 10 sind jeweils nach den Worten "die Be
stätigu'ng der Rechtskraft und der Vollstreck
barkeit« die Worte "gericlitlich:er Entscheidun
gen" einzufügen. 

3. Der dritte Satz des § . 31 • Abs. 2 hat' zu 
lauten: 

"Das Ergebnis des Gutachtens ist mit absoluter 
Stimmenmehrheit zu beschließen." 

4. 'Der zweiteS~tz des § 39 Abs. 2 hat zu 
lauten: ..' . 

"Das Prüfungsergebnis . ist mit.absoluter.Sdm-
menmehrheit zu beschließen.". . 
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